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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreunde, 
	  
der Vorstand der Sportkommission Inline- und Skaterhockey des NRIV (ISH-NRIV) bittet alle „Nord"- 
Vereine, die sich für einen Spielbetrieb 2015 in der Verbands- bzw. Landesliga NRIV und den 
Nachwuchsligen interessieren, sich die Ausführungen dieses Rundschreibens sorgfältig 
durchzulesen und die entsprechenden Punkte zu beachten bzw. an alle entsprechenden Stellen des 
Vereins weiterzugeben. Der Inhalt wurde bewusst systematisch geordnet, damit die Bearbeitung 
und Beachtung der einzelnen Punkte für die Vereine vereinfacht und sinnvoll aufgegliedert wird. Die 
Landesfachwarte Schleswig- Holsteins, Hamburgs u. Berlins stellen bitte unbedingt sicher, dass alle 
interessierten bzw. bekannten Vereine aus ihrem jeweiligen Bundesland, für die eine Teilnahme am o. 
g. Spielbetrieb in Frage kommen kann, sofort eine Kopie dieses Rundschreibens erhalten bzw. 
entsprechend in Kenntnis gesetzt werden.  

	  
	  
	  
	  
1.     ANMELDUNG NRIV-SPIELBETRIEB 2015 
	  
Nachstehend werden alle Punkte und Modalitäten aufgeführt, die zur Teilnahme am Meisterschafts- 
spielbetrieb der Saison 2015 zu beachten und zu erfüllen sind. 

	  
	  
1.1   Vereinsmeldebogen (Anmeldung zur Teilnahme am ISH-NRIV-Spielbetrieb) 
	  

Alle Vereine, die am offiziellen NRIV-Spielbetrieb in der Saison 2015 teilnehmen wollen müssen 
das beiliegende Formblatt „Vereinsmeldebogen“ spätestens bis zum 31. Januar 2015 
ausgefüllt und unterschrieben, per E-Mail, an den 1. Vorsitzenden Chris Otten 
(chris.otten@ish-nriv.de) zurückschicken. Der Vereinsmeldebogen gilt als 
rechtsverbindliche Meldung zur Teilnahme am ISH-NRIV-Spielbetrieb und gleichzeitig als 
Grundlage zur Berechnung des Startgelds für die Saison 2015. 

	  
Mit der Unterschrift auf dem Vereinsmeldebogen erkennt der Verein alle Bestimmungen des 
Deutschen Rollsport- und Inline-Verbandes (DRIV) sowie der Inline-Skaterhockey Deutschland 
(ISHD), insbesondere die gültige Wettkampfordnung (WKO) mit den auf der 
Kommissionstagung von den Nordvereinen beschlossenen Besonderheiten für den ISH-
NRIV-Spielbetrieb, in allen Punkten als verbindlich an. Der Verein muss alle seine Spieler 
darauf hinweisen, dass sie mit ihrer Teilnahme am ISH-NRIV-Spielbetrieb ebenfalls 
automatisch alle Bestimmungen der WKO als verbindlich ansehen. 

	  
	  
1.2   Altersklassen 
	  

Der Punktspielbetrieb in den Altersklassen Junioren wird in Einzelspieltagen, der 
Spielbetrieb in den Altersklassen Jugend, Schüler und Bambini (soweit vorhanden) im 
Turniermodus absolviert! Die Spielzeiten sehen in der Saison 2015 (d.h. ab 01.01.2015) wie 
folgt aus 

	  
Mannschaft Jahrgang Spielzeit 
Junioren 1997 – 1999 3 x 20 Min. 
Jugend 2000 – 2002 2 x 15 Min. 
Schüler 2003 – 2005 2 x 15 Min. 
Bambini 2006 u. j. 2 x 12 Min

 
1.3 Ligaeinteilung 
	  

Die genaue Ligaeinteilung kann erst nach Meldeschluss (d. h. Mitte Feburar 2015) erfolgen und 
wird dann sofort auf unserer Homepage (sowie als News per E-Mail) bekannt gegeben. 
Geplant sind für die Saison 2015: 

	  

Landesliga Senioren      (LLNDS)             5 bis 8 Meldungen 
Verbandsliga Senioren* (VL) 6 bis 10 Meldungen 
1. Juniorenliga Nord (1.JunL) mind. 4 Meldungen 
1. Jugendliga Nord* (1.JugL) mind. 4 Meldungen 
1. Schülerliga Nord* (1.SchL) mind. 4 Meldungen 
ggf. Bambiniliga* 
*Turnierform 
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1.4 Diverse Formblätter 

	  

Jeder Verein muss ebenfalls bis spätestens zum 31. Januar 2015 folgende Formblätter bzw. 
Unterlagen ausgefüllt und unterschrieben an die (in Klammern) angegebene ISH-NRIV-Stelle 
zurücksenden. 

	  

a)   „Bestandserhebung“ (an ISH-NRIV-Geschäftsstelle) 
Der „Bestandserhebungsbogen“ gibt Auskunft über die Anzahl der Vereinsmitglieder zum 
Stichtag 01.01.2015. Die Angaben müssen mit den Meldungen an den zuständigen 
Landessportbund und an den zuständigen Landesrollsportverband übereinstimmen (bitte 
unbedingt beachten!). 

	  

b)   „Adressenverzeichnisse der Offiziellen" sowie der „Teamleiter" (an ISH-NRIV- 
Geschäftsstelle) 
Alle Angaben müssen lückenlos, vollständig und gut leserlich eingetragen werden. Die an- 
gegebenen Personen und Anschriften gelten als rechtsverbindlich für den entsprechenden 
Schriftverkehr im Bereich der ISH-NRIV solange eine Personen- und / oder 
Adressenänderung nicht per Fax oder E-Mail der ISH-NRIV-Geschäftsstelle oder dem 1. 
Vorsitzenden mitgeteilt wurde. Das Vorhandensein eines ständig erreichbaren Fax-
Anschlusses, sowie die Abrufbarkeit eines ständig erreichbaren E-Mail-Anschlusses ist - 
wie bisher schon - absolute und unabdingbare Pflicht für jeden Verein bei Teilnahme am 
ISH-NRIV-Spielbetrieb. Bei den Teamleiteradressen muss ein Stellvertreter mit angegeben 
werden. Erfolgt keine Eintragung eines Stellvertreters, wird von der ISH-NRIV ein 
Vereinsoffizieller eingetragen bzw. aufgeführt. 

	  
	  	  1.5 Startgeld 
	  

Die Zahlung des Startgeldes ist Voraussetzung zur Teilnahme am ISH-NRIV- Spielbetrieb und 
gilt für die Saison 2015 wie folgt festgesetzt: 
Herren Landesliga 400,- € 
Herren Verbandsliga 350,- € 
 
Für alle Nachwuchsligen im ISH-NRIV Spielbetrieb wird kein Startgeld erhoben.  

	  

Das Startgeld muss von jedem Verein spätestens bis zum 28. Februar 2015 nach Erhalt der 
Startgeldrechnung auf das NRIV Bankkonto überwiesen werden. 

 
1.6 Meldung Heimspieltermine 
	  

Alle Vereine müssen bis spätestens zum 31. Januar 2015 ihre gewünschten 
Heimspieltermine für die Saison 2015 (inkl. Spielstätte und Spielbeginn) dem ISH-NRIV 
Spielleiter Chris Otten per E-Mail (chris.otten@ish-nriv.de) schriftlich mitteilen. Jeder Verein 
erhält beiliegend die möglichen Spieltermine für 2015 (Rahmenspielplan) und muss für jede 
Mannschaft vorsorglich mindestens im Nachwuchsbereich 6 Heimspieltermine und im 
Herrenbereich 12 Heimspieltermine für die Meisterschaft angeben. Wir weisen ausdrücklich 
daraufhin, dass kein Rechtsanspruch für einen Heimspieltermin besteht, und bei der 
Terminfestlegung die zuerst eingegangenen Terminmeldungen bevorzugt werden. 

	  

Benutzen Sie für Ihre Terminmeldung bitte die Excel-Tabelle „Hallenzeiten_ISH-NRIV.xls“. Alle 
Spielzeiten aller Mannschaften eines Vereins sind hierauf in einem Tabellenblatt einzutragen 
(mit einer Spielzeit pro Zeile - ab Zeile 24 können beliebig viele Zeilen nachträglich eingefügt 
werden). Für das Ausfüllen der Spalten gilt: 

	  
	  

Zu berücksichtigen ist, dass als Spielzeit mindestens die doppelte Spieldauer benötigt wird, d. h. 
für Spiele mit 3 x 20 Minuten Spieldauer werden 2 Stunden Spielzeit benötigt. Achten Sie auch 
darauf, dass bei mehreren Heimspielen von Mannschaften Ihres Vereines an einem Tag max. 1 
Std. Pause zwischen dem Spielende und Beginn des nächsten Spieles liegen. Wenn eine 
Mannschaft an einem (nicht an mehreren!!!) der möglichen Termine aus diversen Gründen 
(Turnierteilnahme, Vereinsausflug,...) kein Spiel haben möchte, ist dies bei der Angabe der 
Heimspieltermine (bis zum 31.01.2015) unbedingt mit anzugeben; eine spätere 
Berücksichtigung ist nicht möglich. Die ISH-NRIV wird versuchen, jedem Wunsch zu 
entsprechen, dies kann aber ausdrücklich nicht garantiert werden (ein Rechtsanspruch besteht 
nicht). Wir weisen auch ausdrücklich daraufhin, dass sich Spiele von Mannschaften eines 
Vereines an einem Tag überschneiden können und daher nicht mit Spielern gleichzeitig in zwei 
Mannschaften geplant werden darf. 

	  

Bei Nichteinhaltung der vorstehenden Ausführungen werden die Heimspieltermine von der ISH-
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NRIV rechtsverbindlich festgesetzt; eine eventuelle Spielterminänderung ist danach nur noch mit 
Einverständnis der anderen Mannschaft möglich sowie mit Kosten gemäß § 30 WKO verbunden. 
Die ISH-NRIV wird Anfang / Mitte Februar 2013 einen vorläufigen Spielplan 2013 herausgeben, 
wo Mannschaften dann innerhalb einer Woche kostenlos Spielplanänderungen beantragen 
können, sofern dabei das schriftliche Einverständnis der anderen Mannschaft beigefügt ist, und 
der neue Spieltermin den Vorgaben des Rahmenspielplanes entspricht. Bei Nichteinhaltung der 
vorstehenden Ausführungen werden die Heimspieltermine von der ISH- NRIV rechtsverbindlich 
festgesetzt; eine eventuelle Spielterminänderung ist danach nur noch mit Einverständnis der 
anderen Mannschaft möglich sowie mit Kosten gemäß § 30 WKO verbunden. 

 
1.7 Schiedsrichtersoll 

  
Für die Saison 2015 wird gemäß Beschluss der Arbeitstagung vom 05.12.2014 das 
Schiedsrichtersoll im Spielbetrieb des ISH-NRIV ausgesetzt. 

 
1.8 Zeitnehmeraus- / Schiedsrichterweiterbildung 
	  

Die Neuausbildung für Zeitnehmer wird im Frühjahr 2015 stattfinden.  
Die Termine werden Mitte / Ende Januar 2015 auf der Homepage www.ish-nriv.de und im 
Schiedsrichterbereich der ISHD-Homepage veröffentlicht. 

	  
Auch die Termine für die Schiedsrichterweiterbildungen werden bis Ende Januar 2015 auf der 
Homepage www.ish-nriv.de bekannt gegeben. 

 
3. SONSTIGES 
	  

Nachstehend führen wir alle sonstigen Punkte auf bzw. geben sonstige Informationen bekannt: 
 
3.2 Hinweis Inline-Skaterhockey-Bälle und Schutzausrüstung 

	  

Wir weisen hiermit darauf hin, dass ausschließlich der Original-Inline-Skaterhockey-Ball der zu- 
gelassene Spielball ist! Daher bitten wir alle Vereins-u. Teamverantwortlichen darauf zu achten, 
dass bei Neuanschaffung von Spielbällen nur noch diese anzuschaffen. Auch ist zu beachten, 
dass es im Herren- und vor allen Dingen im Nachwuchsspielbetrieb andere Bestimmungen für 
Schutzausrüstungen bestehen (Herren: Schutzhose, Nachwuchs: Schulterschutz, 
Kehlkopfschutz, Vollvisier). Im Schiedsrichterbereich sind im ISHD- und ISH-NRIV-Spielbetrieb 
ein schwarzer Helm, die gültige Schiedsrichterjacke mit dazu gehöriger langer schwarzer Hose 
Pflicht (siehe: ishd.de/schiedsrichter/ausruestung.php). 
 

	  
Die von der ISHD zugelassenen originalen Inline-Skaterhockey-Bälle sind unter folgender 
Adresse zu beziehen: 

	  
Canpro-Sport GmbH 
Kölner Str. 594 
47807 Krefeld-Fischeln 
Telefon 02151 – 305400 
E-Mail canpro-sport@t-online.de 
Internet www.canpro-sport.de 
Ansprechpartner Helmut Sachse (Geschäftsführer) und Volker Evertz 

 
3.3 Hinweis auf WKO und ISHD-Spielregeln 

	  

Die ISHD-WKO sowie die Nationalen und Internationalen Spielregeln können im PDF-Format 
von ishd.de/ISHD/ISHD-Formblätter runtergeladen werden. Wer diese Daten als Ausdruck 
benötigt, kann sie unter: ish-nriv.de/ISH-NRIV/Downloads kostenlos aufrufen und ausdrucken. 
Die im ISH-NRIV-Spielbetrieb erforderlichen Spielberichtsbögen können / müssen über ishd.de 
bestellt werden. 
Alle Zusatzblätter für den Spielbetrieb Turniermodus stehen hier zum Download bereit: 
http://www.ish-nriv.de/index.php?page=nrivdownl 

	  
	  
Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

für den Vorstand 
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            Chris Otten   Sebastian Müller  Mirco Uttke

 1. Vorsitzender      Schiedsrichterobmann         Jugendwart 


